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1 Einführung 

Die Kriminalistisch-Kriminologische Forschungsstelle (KKF) des Landeskriminalamtes Nord-

rhein-Westfalen (LKA NRW) richtete am 17./18. März 2022 unter Schirmherrschaft von Herrn 

Minister Herbert Reul das zweite Symposium der Reihe „Weitblick – Herausforderungen für 

Polizei und Gesellschaft“ aus. Im Fokus der Veranstaltung stand das Thema „Sicherheit und 

Kriminalität in dynamischen Zeiten“. In diesem Bericht werden der Ablauf des Symposiums 

sowie die Ergebnisse der Veranstaltung dokumentiert. 

Das Zusammenwirken von Politik, Wissenschaft und Praxis 

hat große Relevanz für die Sicherheitsproduktion. Kriminalis-

tisch-kriminologische Forschung bewegt sich im Spannungs-

feld zwischen diesen Akteuren (Gatzke 2013). Wesentliches 

Ziel der Symposiumsreihe ist es daher, den Austausch zwi-

schen den Akteuren in Nordrhein-Westfalen über ausge-

wählte Themen der kriminalistisch-kriminologischen For-

schung zu stärken und auszubauen.  

Die Symposien werden im Zwei-Jahres-Turnus in Form zwei-

tägiger Veranstaltungen („Lunch-to-Lunch“) ausgerichtet. 

Wie der Titel der Veranstaltungsreihe impliziert, wurde auch 

bei der zweiten Veranstaltung angestrebt, Ergebnisse zu er-

zielen, die insbesondere für die zukünftige Arbeit der Sicher-

heitsakteure von Bedeutung sind.  

 

 

 

Das Thema des zweiten Symposiums der Reihe lautete „Si-

cherheit und Kriminalität in dynamischen Zeiten“. Hiermit 

wurde ein Thema gewählt, das es erlaubte, verschiedenen 

gegenwärtigen, polizeilichen Herausforderungen gesell-

schaftlicher Wandlungsprozesse, wie der Digitalisierung 

(Rüdiger/Bayerl 2020: 14), der Verbreitung von Verschwö-

rungserzählungen und Fake News (Jaster/Lanius 2019), von 

Fluchtmigration und Extremismus (Zick/Krott 2021), schwe-

ren Gewalttaten durch Einzelpersonen mit Risikopotenzial 

(Nitsche et al. 2020: 22), von Krisen (BABS 2020: 29) und 

des Klimawandels (PCC 2022) gerecht wird. Durch den An-

griffskrieg Russlands gegen die Ukraine kurz vor der Veran-

staltung gewannen zudem die Themen Krisen und Fluchtmig-

ration an zusätzlicher Aktualität. Entsprechend der auf die 

Zukunft der Polizeiarbeit ausgerichteten Orientierung der 

Symposiumsreihe wurden außerdem das Thema Trendana-

lysen (Wheeler et al. 2018) behandelt und Zukunftsforsche-

rinnen und Zukunftsforscher beteiligt.  

Im Rahmen des zweiten Symposiums wurde eine Kombina-

tion verschiedener Methoden und Formate umgesetzt. Hier-

bei handelte es sich um eine Videocollage, eine Podiumsdis-

kussion, teilnehmerorientierte Workshops und Vorträge. 

Geplant und organisiert wurde das Symposium von der KKF 

des LKA NRW unter der Leitung von Dr. Maike Meyer. Orga-

nisatorisch war hauptverantwortlich Alexander Werner. Zu-

dem waren alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KKF so-

wie Praktikantinnen in den Ablauf der Veranstaltung einge-

bunden. Darüber hinaus wurde das Symposium von vier Zu-

kunftswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern über eine 

Videocollage, zwei Impulsrednern und elf Expertinnen und 

Experten in den Workshops unterstützt.  

„Es ist nicht unsere Aufgabe, die Zukunft vorauszusagen, 

sondern auf sie gut vorbereitet zu sein.“  

(Perikles) 
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17.03.2022 

12:00 - 12:45 Begrüßung und Einführung  

  Herbert Reul, Innenminister NRW 
Ingo Wünsch, Direktor LKA NRW 

  Dr. Maike Meyer, Leiterin KKF 

12:45 - 14:00 Podiumsdiskussion  

  Moderation: Elif Şenel, Journalistin 

14:00 - 14:30 Pause 

14.30 - 15:45 1. Workshop-Phase 

15:45 - 16:00 Pause 

16:00 - 17:15 2. Workshop-Phase 

 

18.03.2022 

09:00 - 10:00 Ergebnisse der Workshops 

10:00 - 10:15 Pause 

10:15 - 11:15 Vorträge 

Klimawandel und Kriminalität  
  Carsten Meister, LKA NRW 

 Prof. Dr.Harald Welzer,  
FUTURZWEI 

11:15 - 11:45 Resümee der Beobachter 

  Dr. Carsten Dübbers, LKA NRW 
Prof. Dr. Reinhold Popp, Zukunfts-
wissenschaftler 

2 Programm und Teilnehmende

Das zweite Symposium der Reihe fand am 17./18. März 2022 

unter dem Thema „Sicherheit und Kriminalität in dynami-

schen Zeiten“ im LKA NRW statt. Pandemiebedingt wurde 

die Veranstaltung im Online-Hybrid-Format ausgerichtet. 

Nachfolgend ist das Programm der Veranstaltung dargelegt.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

An der Veranstaltung nahmen knapp 120 Personen teil. Der 

Kreis der Teilnehmenden setzte sich aus Angehörigen der 

Polizei Nordrhein-Westfalen (Kreispolizeibehörden und Lan-

desoberbehörden), des Ministeriums des Innern des Landes 

Nordrhein-Westfalen, des Ministeriums für Justiz des Landes 

Nordrhein-Westfalen, der Hochschule für Polizei und öffentli-

che Verwaltung Nordrhein-Westfalen, der Deutschen Hoch-

schule der Polizei, Vertreterinnen und Vertretern der krimino-

logischen Forschungsstellen der Polizeien anderer Länder 

und des Bundeskriminalamts, Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftlern aus den Disziplinen Kriminologie, Soziolo-

gie, Politikwissenschaften, Psychologie, Informationstechnik, 

Bevölkerungsschutz und Zukunftsforschung sowie weiteren 

Expertinnen und Experten zu den in der Veranstaltung be-

handelten Themen zusammen. An den Workshops nahmen 

jeweils rund 10 bis 24 Personen teil. 
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3 Dokumentation und Ergebnisse 

3.1 Begrüßung und Einführung

Die Veranstaltung wurde durch den nordrhein-westfälischen 

Innenminister, Herbert Reul eröffnet.  

Herbert Reul, Minister des Innern des Landes Nordrhein-

Westfalen 

Foto: LKA NRW 

Herr Minister Herbert Reul richtete sein Grußwort an die Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer. Er befürwortete die Symposi-

umsreihe, die sich mit zukünftigen gesellschaftlichen Ent-

wicklungen und damit in Zusammenhang stehenden, per-

spektivischen Anforderungen an die Sicherheitsbehörden be-

fasst. Zugleich hob er die Bedeutung des Austauschs zwi-

schen Wissenschaft und Praxis hervor. In Bezug auf das Pro-

gramm der Veranstaltung sei es ihm ein Anliegen, neben den 

technischen vor allem auch die sozialen Herausforderungen 

unserer Gesellschaft besonders in den Blick zu nehmen. 

Ingo Wünsch, Direktor des Landeskriminalamtes Nord-

rhein-Westfalen 

Foto: LKA NRW 

Im Anschluss begrüßte Ingo Wünsch, Direktor des LKA 

NRW, die Teilnehmenden. Herr Wünsch skizzierte die Krimi-

nalitätsentwicklung unter anderem in den Bereichen Cyber-

crime, Straftaten im Kontext der Pandemie, Organisierte und 

Clankriminalität sowie Umweltkriminalität, hob deren Bedeu-

tung hervor und begrüßte, dass sich im Rahmen der Veran-

staltung auch vorausschauend mit einigen dieser Phäno-

mene befasst werde.  

Dr. Maike Meyer, Leiterin der Kriminalistisch-Kriminolo-

gischen Forschungsstelle des Landeskriminalamtes 

Nordrhein-Westfalen 

Foto: LKA NRW 

Anschließend stellte Dr. Maike Meyer die KKF und ihre Auf-

gaben, Forschungsbereiche und aktuelle Projekte vor, erläu-

terte den Hintergrund der Symposiumsreihe, führte inhaltlich 

in die Veranstaltung ein und gab organisatorische Hinweise. 

Diese Informationen können auf der Homepage der KKF 

nachgelesen werden: https://lka.polizei.nrw/die-kriminalis-

tisch-kriminologische-forschungsstelle-kkf 

Videovorführung: Die Rolle der Zukunftsforschung für 

die Kriminalitätsbekämpfung 

Zur Einstimmung auf die Veranstaltung erläuterten drei Zu-

kunftsforscher und eine Zukunftsforscherin in einer Videocol-

lage was Zukunftsforschung ist, wie Sicherheitsbehörden von 

Zukunftsforschung profitieren können, welche Methoden sich 

dazu anbieten und was ihrer Auffassung nach die sicherheits-

politischen oder (gesamt-)gesellschaftlichen Herausforde-

rungen der Zukunft sein könnten. .  

https://lka.polizei.nrw/die-kriminalistisch-kriminologische-forschungsstelle-kkf
https://lka.polizei.nrw/die-kriminalistisch-kriminologische-forschungsstelle-kkf
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Prof. Dr. Ulrich Reinhardt, Stiftung für Zukunftsfragen 

Dodo Vögler, Ellery Studi Berlin 

Dr. Stefan Carsten, Zukunftsinstitut GmbH Frank-

furt/Main 

Dr. Wolfgang Weimer-Jehle, Zentrum für interdiszipli-

näre Risiko- und Interventionsforschung, Stuttgart  

Foto: LKA NRW

In diesem Zusammenhang nannten sie vor allem die Digitali-

sierung, Desinformationen und damit einhergehende Vorur-

teilskriminalität, gesellschaftliche Spaltung zwischen arm und 

reich, zwischen Generationen, zwischen allochthoner und 

autochthoner Bevölkerung sowie politischen Einstellungen, 

die COVID-19-Pandemie und in ihrem Kontext auftretende 

wirtschaftliche, Versorgungs- und Kriminalitätsprobleme, den 

Klimawandel und daraus erwachsende Extremwetterlagen 

sowie Gefährdungen kritischer Infrastrukturen.  

Tatsächliche Zukunftsbrüche passierten an den Schnittstel-

len zwischen den Dimensionen des Wandels, z. B. zwischen 

Technologie und Gesellschaft oder Mobilität und Umwelt. Die 

Polizei könne in Sachen Zukunftsforschung und Szenarien-

entwicklung von anderen Institutionen wie dem Militär und 

Wirtschaftsunternehmen lernen, um zukünftigen Herausfor-

derungen gegenüber besser vorbereitet zu sein. Zur Entwick-

lung von Präventionsmaßnahmen seien interdisziplinär auf-

gestellte Arbeitsgruppen zu bilden und akteursübergreifende 

Interventionen vorzubereiten. 

3.2 Podiumsdiskussion

Im Anschluss an die Videobotschaft der Zukunftswissen-

schaftlerinnen und -wissenschaftler wurde eine Podiumsdis-

kussion durchgeführt, die von Frau Elif Şenel, Moderatorin, 

Autorin und Journalistin beim WDR-Hörfunk moderiert wurde. 

An der Podiumsdiskussion haben folgende Personen teilge-

nommen: 

Prof. Dr. Reinhold Popp, Zukunftsforscher an der Sig-

mund Freud Privatuniversität in Wien 

Jörg Diehl, Ressortleiter Deutschland, Der Spiegel 

Frank Hoever, Präsident des Polizeipräsidiums Bonn 

Roswitha Müller-Piepenkötter, Vorsitzende des Landes-

präventionsrates Nordrhein-Westfalen 

Prof. Dr. Britta Bannenberg, Professorin für Kriminologie 

an der Universität Gießen  

Der Diskussionsschwerpunkt lag auf der Frage, zukünftiger 

Herausforderungen innerer Sicherheit vor dem Hintergrund 

der Dynamik aktueller gesellschaftlicher und technischer Ent-

wicklungen. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: LKA NRW 

Frau Şenel eröffnete die Diskussion mit der Frage, welche 

Vorkommnisse der letzten Jahre die Diskutierenden über-

rascht hätten. Dabei nannten diese unter anderem das Auf-

kommen von Krypto-Kommunikation und Kinderpornografie, 

nicht zuletzt vor allem aber den Krieg in der Ukraine.  

In Bezug auf die Frage, was die wichtigsten Zukunftsthemen 

für die Polizei seien, sprach Herr Hoever von einem immer 

wichtiger und zugleich schwieriger werdenden Spagat zwi-

schen Bürgerpolizei und hochspezialisierter Kriminalitätsbe-

kämpfung. Herr Diehl nannte die Bekämpfung von organisier-

ter und Cyberkriminalität. Frau Prof. Dr. Bannenberg stimmte 

dem zu und ergänzte, dass die zunehmende Gewalt gegen 

Amtsträger und ein gesteigertes Aggressionspotential in der 
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Gesellschaft zu den wichtigsten Herausforderungen gehör-

ten.  

In Bezug auf die Frage nach denjenigen Aufgaben, die zeit-

nah in Angriff zu nehmen seien, nannten die Diskussionsteil-

nehmerinnen und -teilnehmer unterschiedliches: Frau Prof. 

Dr. Bannenberg bat darum, dem Rückgang kriminalpräventi-

ver Gremien auf kommunaler Ebene entgegen zu wirken. 

Frau Müller-Piepenkötter verwies auf die Prävention häusli-

cher Gewalt, der Cyberkriminalität sowie des Kindesmiss-

brauchs und der Wichtigkeit von Kampagnen zum sicheren 

Umgang mit Onlinemedien. Herr Hoever sprach u. a. von der 

Bewältigung von bei Cyberermittlungen anfallenden, großen 

Datenmengen. Um die Polizei zukunftsfähig zu machen, kon-

statierte Herr Diehl, sei die Einbindung von Fachleuten zur 

Kriminalitätsbekämpfung, insbesondere im Bereich Informa-

tionstechnik, entscheidend. Dies erfordere einen Ausbau der 

Einstiegs- und Beförderungsmöglichkeiten für Quereinstei-

ger.  

Frau Şenel sprach auch die Rolle der Medien an und fragte 

die Diskutierenden, welchen Einfluss diese auf die Kriminali-

tätswahrnehmung und Bekämpfung habe. Herr Diehl wollte 

die Rolle der Medien nicht überbewerten, sprach jedoch von 

einer Wechselbeziehung zwischen Massenmedien und Poli-

tik, was das jeweilige Agenda-Setting angeht. Dies habe sich 

beispielweise beim Thema Kinderpornografie gezeigt. Herr 

Hoever bestätigte dieses Verhältnis und stellte diesbezüglich 

auf eine intensivierte polizeiliche Öffentlichkeitsarbeit und 

verbesserte Kooperation mit den Medien ab. Die Polizei ver-

suche inzwischen, eigene Schwerpunkte medial zu platzieren 

und dem erhöhten Aufkommen von Presseanfragen gerecht 

zu werden. Trotz der verbesserten Kommunikation zwischen 

Polizei und Medien seien letztere, so Herr Diehl, kein verlän-

gerter Arm der Strafverfolgungsbehörden, sondern nach wie 

vor dazu da, auch kritische Fragen an diese zu richten. In 

dem Zusammenhang betonte Herr Diehl die besondere, ge-

meinsame Aufgabe, adäquat und professionell mit soge-

nannten Fake News und Vorwürfen der falschen Berichter-

stattung umzugehen. Die Problematik der Unterscheidung 

zwischen Lüge und Wahrheit werde zunehmen und sowohl 

die Polizei als auch seriöse Medien betreffen. 

An Frau Müller-Piepenkötter gerichtet fragte Frau Şenel, wel-

che Themen sich, ausgehend von den derzeitigen gesell-

schaftlichen Veränderungen, am Horizont abzeichneten. 

Frau Müller-Piepenkötter konstatierte, dass es wichtig sei, ein 

allgemeines Gerechtigkeitsgefühl zu schaffen: Rechtsextre-

mistische und sogenannte „Clankriminalität“ aber auch Wirt-

schaftskriminalität hätten gesellschaftliches Spaltungspoten-

zial. Letztere sei nicht gesellschaftlich geächtet. Hier bestehe 

Handlungsbedarf, um gesellschaftlicher Spaltung entgegen 

zu wirken und ein Gefühl der Einhaltung von Normen zu Stär-

ken. 

In Bezug auf gesellschaftliche Spaltung sehe Herr Diehl eine 

Ursache in digitalen Echokammern sozialer Medien, deren 

Wirkung zunehmen könnte. Gesellschaftliche Gruppen wie 

Querdenker würden sich mutmaßlich auch in Zukunft weiter 

entwickeln und verschiedene Themen bedienen. Es fehle zu-

dem an Gegennarrativen, um dieser Entwicklung entgegen 

zu wirken. Herr Prof. Dr. Popp schloss sich dieser Einschät-

zung grundsätzlich an und fügte hinzu, dass das öffentliche 

Sicherheitsgefühl mit materieller und sozialer Sicherheit zu-

sammen spiele und daher zusammengedacht werden 

müsse. In Bezug auf das Problem gesellschaftlicher Spaltung 

machte er darauf aufmerksam, dass die Kategorisierung po-

litischer Einstellungen in rechts und links nicht mehr zeitge-

mäß sei. Stattdessen zeige sich verstärkt eine Unterteilung in 

Liberalität (die mit Flexibilität, Vielfalt, Demokratie und der Ak-

zeptanz von Veränderung und Unsicherheit einhergehe) und 

Illiberalität (zu der Angst vor Veränderungen, Verschwö-

rungsmentalität, Demokratie- und Diskurskritik gehörten). Zur 

letzten Gruppe zählt Herr Prof. Dr. Popp sowohl sehr links- 

als auch rechtspolitische Positionen. Die Diskutierenden wa-

ren sich schließlich darüber einig, dass die Verbreitung sol-

cher Haltungen durch digitale Medien begünstigt werde und 

das Potenzial extremistischer Gewalt berge, die keinem der 

klassischen politischen Spektren zugeordnet werden könne. 

Auf die Abschlussfrage, danach, über welche Zeiträume bei 

der Frage nach der Zukunft gesprochen werde, antwortete 

Frau Prof. Dr. Bannenberg, dass uns manche aktuellen La-

gen, wie der Krieg in der Ukraine oder speziell der Klimawan-

del, über Jahrzehnte beschäftigen werden und daher eine 

ebenso lange Vorausschau erfordern. Frau Müller-Piepen-

kötter und Herr Diehl gaben zu bedenken, dass andere Ent-

wicklungen, wie die Digitalisierung, derart dynamisch seien, 

dass man sie über mehr als ein paar Jahre nicht abzuschät-

zen könne. 

Herr Popp schloss mit der Feststellung, dass die Vorhersage 

der Zukunft dort gelinge, wo alle Faktoren bekannt seien. 

Dann seien Entwicklungen theoretisch über Jahrtausende 

hinweg prognostizierbar. In der Realität sei dies unmöglich. 

Die Befassung mit der Zukunft diene in erster Linie nicht ihrer 

exakten Vorwegnahme, sondern einer in der Gegenwart 

stattfindenden, bestmöglichen Vorbereitung auf verschie-

dene, kurzfristige und wahrscheinliche Zukünfte. 
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3.3 Workshops

Im Rahmen des Symposiums wurden insgesamt sechs 

Workshops durchgeführt. Diese wurden jeweils von einer Mit-

arbeiterin oder einem Mitarbeiter des LKA NRW moderiert 

und von Expertinnen und Experten fachlich unterstützt.  

Foto: LKA NRW 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Workshops darge-

legt. 

1 Internetkriminalität  

Die Verlagerung von Kriminalität und ihrer Bekämpfung 

in den digitalen Raum 

Moderation:  Alexander Werner, LKA NRW 

Experten:  Peter Vahrenhorst, LKA NRW 

Dr. Michael Spranger, HS Mittweida 

In den vergangenen Jahren ist es zu einer stetigen Verlage-

rung der Kriminalität in den digitalen Raum gekommen. Ins-

besondere im Kontext der Pandemie kam es regelmäßig zu 

neuartigen Betrugs- und Angriffsmethoden im Internet (BKA 

2020). Daher verfolgte Workshop 1 das Ziel, sowohl Prob-

leme und Optimierungsmöglichkeiten bzw. Lösungsansätze 

im Zusammenhang mit der zunehmenden Internetkriminalität 

als auch Möglichkeiten der Optimierung polizeilicher Maß-

nahmen im digitalen Raum zu identifizieren. Der Workshop 

wurde in zwei Phasen eingeteilt, die jeweils von Impulsen der 

beiden Experten eingeleitet wurden. 

In der ersten Phase wurde eine Bestandsaufnahme hinsicht-

lich der Verlagerung bestimmter Kriminalitätsphänomene in 

den digitalen Raum und der dahingehend zu erwartenden 

Weiterentwicklung sowie des Status Quo ihrer Bekämpfung 

in Deutschland vorgenommen. In der Diskussion wurde fest-

gestellt, dass Entwicklungen kaum antizipierbar seien, da es, 

ähnlich wie es der Gartner-Hype-Cycle beschreibt 

(Fenn/Raskino 2008), in wenigen Jahren bereits Technolo-

gien geben könnte, an die derzeit noch nicht gedacht werde. 

Selbst die Erfassung eines Status Quo könne schon keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Dennoch wird mit der 

Fortführung einiger Entwicklungen, die bereits eingesetzt ha-

ben, gerechnet. So sei z. B. zu erwarten, dass aufgrund des 

stetigen Wegfalls des Bargeldverkehrs eine Reduzierung von 

auf Bargeld abzielenden Straftaten (wie Raubüberfälle auf 

Geldinstitute und -transporter) zugunsten einer Zunahme von 

auf Eigentum und Vermögen ausgerichteten Internetdelikten 

erfolgt, die weiter anhalten wird. Zudem werde die mobile 

Kommunikation mit der Einführung des 5G-Netzes mutmaß-

lich schwieriger zu überwachen sein. 

In Bezug auf polizeiliche Bedingungen wurde einhellig fest-

gestellt, dass es insbesondere an Fachexpertise fehle und 

das entsprechend erforderliche Personal (monetär) nicht ge-

halten werden könne, da die Polizei und andere Behörden 

keine wettbewerbsfähige, etablierte „Arbeitgebermarke“ ge-

genüber der freien Wirtschaft seien. Es fehle außerdem an 

Mechanismen des Wissenstransfers, d. h. nicht alle Ermittle-

rinnen und Ermittler seien auf dem erforderlichen Fortbil-

dungsstand. Die Personalfluktuation, sowohl des Personals 

mit Angestellten- wie mit Beamtenstatus, erschwere die Situ-

ation zusätzlich. Weiterhin wurde festgestellt, dass Internet-

kriminalität internationale Kriminalität sei. Jeder Staat sei an 

die eigene Gesetzgebung gebunden, was die essenzielle in-

ternationale Zusammenarbeit erschwere. Eine weitere Hürde 

seien große Datenmengen. Diese lägen zwar in vielen Fällen 

vor, sie können jedoch kaum strukturiert und analysiert wer-

den, da es an geeigneter Software, Hardware und Personal 

fehle. 

Gegenüber allen personellen, technischen und rechtlichen 

Herausforderungen sollte jedoch der wesentlichste Faktor 

nicht ignoriert werden: Der Faktor Mensch sei der 

schwächste Punkt, wenn es um die Prävention von Cyberkri-

minalität geht. So seien etwa 80 Prozent aller vollendeten In-

ternetdelikte auf Fehlverhalten bzw. Unterlassen natürlicher 

Personen zurückzuführen. 

In Phase 2 wurden Fragen nach möglichen Lösungsansätzen 

aufgeworfen. Im Zuge dessen wurde diskutiert, inwiefern die 

Polizei in Zukunft im digitalen Raum agieren könnte und wel-

che Strategien und Interventionen sich aus dem Ausland 

adaptieren ließen. 
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Mehrfach wurde dabei angesprochen, nicht genuin polizeili-

che Tätigkeiten ggf. fremd zu vergeben, insbesondere aber 

erforderliches Fachpersonal einzustellen oder selbst auszu-

bilden und vor allem zu halten. In Bezug auf letzteres sei eine 

entsprechende Strategie zu entwickeln, die die Attraktivität 

der Polizei als Arbeitgeber steigern und ihre Stärken betonen 

könne. Bei der cyberkriminalistischen Ausbildung sei zu be-

rücksichtigen, dass das Anforderungsprofil nicht dem von Po-

lizeivollzugsbeamtinnen und -beamten entsprechen müsse. 

Kaum ein (Rechts-)System der Welt sei den Anforderungen 

der dynamischen Entwicklungen im Bereich der Cyberkrimi-

nalität gewachsen. Dennoch lägen in vielen anderen Staaten 

(z. B. in den USA oder den Niederlanden) günstigere, z. B. 

rechtliche und taktische, Bedingungen für die Bekämpfung 

der Internetkriminalität vor, deren Adaption in Deutschland, 

bei Einhaltung der rechtsstaatlichen Grundlagen, anzustre-

ben sei. 

Als wichtig wurde außerdem erachtet, die physische und die 

digitale Welt nicht als voneinander getrennt zu betrachten. 

Aufgrund der Verbindung beider seien sowohl die Kriminalität 

als auch ihre Verfolgung als Hybride zwischen beiden Welten 

zu verstehen. Straftaten im Realraum werden z. B. im Onli-

neraum verabredet und vorbereitet. Neben Onlinedurchsu-

chungen bieten sich daher z. B. auch Analysen von Social-

Media-Seiten, insbesondere in öffentlichen Bereichen, an. 

Diese ermöglichen inzwischen beispielsweise Stimmungs-

analysen in Diskussionsforen für ein sogenanntes Risikosco-

ring zur Früherkennung von Gefährdern oder Ausschreitun-

gen bei Versammlungen. Ähnliches gilt für die Analyse von 

Messenger-Diensten. Zur Identifikation von Personen, z. B. 

anhand von Videoaufzeichnungen, sei als Ergänzung zur au-

tomatisierten Gesichtserkennung bereits eine Körperske-

lettanalyse möglich, deren Einsatz als vielversprechend ein-

geschätzt wird.

Derzeit werden Anwendungen zur semantischen Bild- bzw. 

Videoanalyse und -klassifikation entwickelt, die es erlauben, 

binnen verkürzter Zeit z. B. strafbare Handlungen oder ver-

botene Symbole automatisiert zu erkennen. Diesbezüglich 

bleibt jedoch die Frage offen, inwieweit hierbei einer künstli-

chen Intelligenz gerichtsverwertbare Entscheidungen zu 

überlassen sind. Der gerichtliche Beweiswert digitaler Be-

weise sei heutzutage grundsätzlich anzuzweifeln, da Bilder, 

Ton- oder Videoaufzeichnungen gefälscht werden können. 

Hierzu werden inzwischen Anwendungen zu deren Echtheits-

prüfung entwickelt, die es verstärkt einzusetzen gelte.  

Entsprechend sei bei der Verfolgung von Cyberkriminalität 

auch die Möglichkeit von Ermittlungen im Realraum zu be-

rücksichtigen. So könnten sich z. B. der Einsatz verdeckter 

Ermittlerinnen und -ermittler oder die akustische Innenraum-

überwachung lohnen, um beweisverwertbare Spontanäuße-

rungen von Cyberkriminellen zu erheben. 

Die Workshopteilnehmenden konstatierten schließlich, dass 

neue Technologien oftmals zuerst zur Begehung von Strafta-

ten verwendet werden, bevor diese bei z. B. Sicherheitsbe-

hörden bekannt sind oder dort eingesetzt werden. Um dem 

Kreislauf devianter Aktion und behördlicher Reaktion zu ent-

gehen und mögliche Entwicklungen antizipieren zu können, 

könnten sich Think Tanks (z. B. Szenariotechniken oder „kri-

minelle Planspiele“) eignen. 

2 Fake News 

Polizeiliche Kommunikationsstrategien zur Erlangung 

von Deutungshoheit in Zeiten von Fake News und Ver-

schwörungserzählungen 

Moderation:  Oliver Goebel, LKA NRW 

Experten:  Jonathan Widmann, LKA NRW 

Cornelius Strobel, BpB 

Unter der Überschrift „Deutungshoheit in Zeiten von Fake 

News – Erarbeitung von polizeilichen Kommunikationsstrate-

gien zur Erlangung von Deutungshoheit in Zeiten von Fake 

News und Verschwörungserzählungen“ war es Ziel des 

Workshops, den Teilnehmenden einen Überblick über die 

Phänomene Fake News und Verschwörungserzählungen zu 

verschaffen, sodass anschließend gemeinsam Ideen und 

Strategien zum Umgang mit diesen Thematiken erarbeitet 

werden konnten. Um dies zu gewährleisten, waren sowohl 

zwei Expertenvorträge als auch eine anschließende Diskus-

sion Teil des Austauschs. 

Zu Beginn stellte Herr Goebel die Gastexperten vor und 

führte in die Workshop-Thematik ein, woraufhin sich der erste 

Expertenvortrag von Herrn Strobel, Referent im Fachbereich 

Extremismus der Bundeszentrale für politische Bildung 

(BpB), anschloss. In diesem führte er zunächst einen kurzen 

historischen Abriss und damit einhergehende Begriffsbestim-

mungen an. Es wurde deutlich, dass im wissenschaftlichen 

Diskurs eine klare begriffliche Trennung zwischen Verschwö-

rungstheorie, Verschwörungserzählung, Fake News und 

Hate Speech zu treffen sei und sich die Definition und Exis-

tenz von Verschwörungserzählungen aus drei Annahmen zu-

sammensetze: (1) Nichts geschieht durch Zufall, (2) nichts ist 

so, wie es scheint und (3) alles hängt miteinander zusam-
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men. Zusätzlich stellte Herr Strobel heraus, dass Verschwö-

rungserzählungen für deren Anhängerinnen und Anhänger 

diverse Funktionen erfüllen. Dadurch wurde deutlich, warum 

Personen an entsprechende Erzählungen glauben. Zu die-

sen Funktionen gehöre unter anderem a) Komplexitätsreduk-

tion, b) persönliche Aufwertung und c) Stabilisation. Infolge-

dessen entstehe eine vereinfachte dualistische Darstellung 

der Welt in eindeutigen Schwarz-Weiß- und Gut-Böse-Struk-

turen, in welcher nur die Verschwörungsideologen und -ide-

ologinnen die Wahrheit kennen. 

Der zweite Expertenvortrag von Herrn Widmann, SG 61.1 

des LKA NRW, vertiefte die vorhergehende Präsentation 

durch eine kriminologische und polizeiliche Sichtweise. An-

hand steigender Fallzahlen politisch motivierter Kriminalität 

v. a. mit Bezug zum Internet werde ersichtlich, dass extremis-

tische Bestrebungen weit verbreitet im Kontext von Ver-

schwörungsmythen und Narrativen auftreten,, ver-

schiedenste Personengruppen verbinden und folglich ein ak-

tuelles Thema der Sicherheitsbehörden darstellen. Als unter-

stützender Faktor für die Verbreitung von Verschwörungser-

zählungen und -mythen wirken vor allem soziale Medien 

(z. B. Telegram Messenger) und andere Online-Plattformen 

(z. B. Steam, Reddit), in denen sich Gleichgesinnte zusam-

menfinden und austauschen können. Diese erhöhte Online-

präsenz stellte sich auch als Ansatzpunkt für präventive und 

intervenierende Handlungsmöglichkeiten der Sicherheitsbe-

hörden heraus. 

Anschließend an die Vorträge wurde ein reger Austausch 

zwischen allen Teilnehmenden, geleitet durch Fragen der Zu-

hörerinnen und Zuhörer sowie des Moderators, geführt. Aus 

der gemeinsamen Diskussion resultierte, dass eine erfolgrei-

che Bekämpfung von Fake News und Verschwörungserzäh-

lungen als gesamtgesellschaftliche Aufgabe, auch über die 

Institutionen der Polizei hinaus, gesehen werden müsse. Es-

senzielle Ansätze seien beispielsweise die Förderung politi-

scher Bildung und der Medienkompetenz (bereits in der 

Schule), der Ausbau der Analyse und des Monitorings extre-

mistischer Szenen und Tendenzen mit Bezug zu Verschwö-

rungsideologien..., die verstärkte Netzwerkbildung der Polizei 

oder die Initiierung eines Dialoges mit der Zivilgesellschaft. 

Diese praktischen Ansätze seien jedoch nur erste Ergebnisse 

des Workshops und bedürften weiterer Ausarbeitungen und 

Spezifizierungen. 

3 Trendanalysen 

Das Potenzial von Trendanalysen für die Polizei 

Moderation:  Dr. Katharina Schwarz, LKA NRW 

  Dr. Kai Seidensticker, LKA NRW 

Experten:  Philipp Lehmann, PP Essen 

Dr. Wouter Steenbeek, NSCR 

Der Workshop 3 zum Thema „Vor die Lage kommen – Das 

Potenzial von Trendanalysen für die Polizei“ verfolgte die 

Ziele, Einsatzmöglichkeiten und Ausgestaltung von Trenda-

nalysen für die polizeiliche Praxis, insbesondere im Hinblick 

auf strategische Entscheidungsprozesse zu erörtern, da 

Trendanalysen die Betrachtung langjähriger Veränderungen 

von beispielswiese Straftaten (z. B. tägliche Wohnungsein-

brüche), aber auch von behördenstrategischen Kennzahlen 

ermöglichen. Im ersten Schritt wurde dabei der Prozess der 

Strategieerstellung in der Polizei Nordrhein-Westfalen darge-

stellt. Darauf aufbauend wurde das Potenzial von Trendana-

lysen für die Polizei diskutiert. Im letzten Schritt wurden zu-

künftige Verknüpfungsmöglichkeiten von Trendanalysen und 

Polizeiarbeit identifiziert. Hier wurde das übergeordnete Ziel 

thematisiert, wissenschaftliche Erkenntnis am Beispiel der 

Trendanalysen in den praktischen Kontext der Polizeiarbeit 

einzubringen und hierzu gemeinsame Ansätze zu diskutie-

ren. 

Der Workshop war in zwei Phasen eingeteilt. Die erste Phase 

des Workshops wurde inhaltlich von dem polizeilichen Exper-

ten Philipp Lehmann begleitet, der mitverantwortlich bei der 

Strategieerstellung und dem Behördencontrolling im Lei-

tungsstab des Polizeipräsidiums Essen ist. Er hielt einen Im-

pulsvortrag, in dem er ausführlich die polizeiliche Perspektive 

zum Thema der strategischen Planung im Polizeipräsidium 

Essen darlegte, wobei der Fokus auf dem Sicherheitspro-

gramm sowie den Sicherheitsbilanzen lag. Dem Impulsvor-

trag folgte eine Gruppendiskussion mit dem polizeilichen Ex-

perten und den Workshop-Teilnehmenden. Dabei wurde her-

ausgestellt, dass die strategische Planung in den Kreispoli-

zeibehörden in Nordrhein-Westfalen behördenspezifisch er-

folgt. Dabei gibt es innerhalb der Behörden unterschiedliche 

Verantwortlichkeiten, die vom Leitungsstab und den Direktio-

nen übernommen werden. Aber auch im Austausch miteinan-

der werden Ziele diskutiert. Bei der Zielwertfestlegung sowie 

der Maßnahmenplanung wird insbesondere auf die kriminal-

fachliche Expertise des Leitungsstabs und der Direktionen 

zurückgegriffen. Wissenschaftliche Methoden, wie beispiels-

weise komplexe Trendanalysen, stehen dabei nicht im Fo-

kus. Eine Anpassung der Zielwerte erfolgt zumeist auf Basis 

der Veränderungen der letzten ein bis zwei Jahre unter Ein-

bezug der Veränderungen im Planungsjahr. Eine Relevanz 

der langjährigen Betrachtung von beispielsweise deliktspezi-

fischen Veränderungen wurde abschließend diskutiert. 

In der zweiten Phase des Workshops, die von dem wissen-

schaftlichen Experten Dr. Wouter Steenbeek begleitet wurde, 
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wurde an dem vorangegangen Vortrag angesetzt und die 

wissenschaftliche Perspektive dazu dargelegt. Der Fokus 

des Vortrags lag auf dem Potenzial und den Einsatzmöglich-

keiten von Trendanalysen für die Polizeiarbeit. Hier wurde 

unter anderem auch die Vergleichbarkeit von räumlichen Da-

ten einbezogen, die für eine valide Interpretation und darauf-

folgende strategische Planung und ihre Wirksamkeit von Be-

deutung sind. Anschließend an den Vortrag wurde ebenfalls 

eine Gruppendiskussion mit dem wissenschaftlichen Exper-

ten sowie den Workshop-Teilnehmenden geführt. Hierbei 

konnte herausgestellt werden, dass das erfahrungsbasierte 

Wissen der Polizei durch wissenschaftliche Ansätze, wie 

Trendanalysen, angereichert werden kann. Trendanalysen, 

die eine langjährige Betrachtung von Sachverhalten vorneh-

men, bieten Potenzial, bei strategischen Planungen der Poli-

zei die Zielwertfestlegung zu unterstützen, aber auch Abwei-

chungen fundiert zu bewerten. Dabei wurde primär diskutiert, 

dass insbesondere der Transfer wissenschaftlicher Erkennt-

nisse in die praktische Polizeiarbeit eine große Herausforde-

rung darstellt. 

Abschließend wurden die Diskussionsergebnisse beider 

Workshop-Phasen zusammengetragen. Hierbei wurde das 

übergeordnete Ziel, auf eine evidenzbasierte Polizeiarbeit 

hinzuarbeiten, diskutiert. Durch den Einsatz von Trendanaly-

sen – als Beispiel für den Einbezug wissenschaftlicher Me-

thoden in die praktische Polizeiarbeit, die der fundierten Prü-

fung festgelegter Behördenstrategien hinsichtlich ihrer Wirk-

samkeit dienen – könnte dieses Ziel erreicht werden. Dabei 

solle vor allem die Wissenschaft eine Beratungsfunktion zur 

Problembeschreibung und Auswahl wirksamer Methoden 

einnehmen. Ebenso könne der wissenschaftliche Erkenntnis-

gewinn bei der Bestimmung von Handlungsfeldern und der 

strategischen Ausrichtung der Polizeibehörden unterstützend 

wirken. Abschließend wurde nochmals betont, dass hierfür 

eine stärkere Vernetzung der Wissenschaft mit der Praxis 

notwendig ist. 

4 Migration 

Wandel in der Migrationsgesellschaft – Sicherheitspoliti-

sche Herausforderungen und Perspektiven 

Moderation:  Maximilian Querbach, LKA NRW 

Experten:  Dr. Christian Walburg, WWU 

Prof. Dr. Ulrich Wagner, PUM 

Der Workshop 4 setzte sich mit der Fragestellung auseinan-

der, inwiefern Fluchtmigration und Zuwanderung sicherheits-

relevant sind, welche sicherheitspolitischen Herausforderun-

gen sich im Zusammenhang von Migration und Kriminalität 

ergeben und wie Sicherheitspolitik und im Besonderen die 

Polizei möglichen Herausforderungen begegnen kann. 

Der Einstieg in das Thema „Migration und Kriminalität“ er-

folgte durch einen Impulsvortrag von Dr. Christian Walburg. 

Dabei beschrieb er sowohl die Kriminalität durch Migrantin-

nen und Migranten als auch ihre Kriminalisierung in Diskur-

sen zu Migration. Mit Blick auf die statistisch zum Teil erhöhte 

Kriminalitätsbelastung von Nichtdeutschen in der Polizeili-

chen Kriminalstatistik stellte Dr. Walburg kriminogene Fakto-

ren im Zusammenspiel von Lebenserfahrungen und Lebens-

umständen von Migrantinnen und Migranten dar. Zudem 

wurde auf statistische Verzerrungsfaktoren, wie die ungleiche 

demographische Struktur von Nichtdeutschen und der Ge-

samtbevölkerung hingewiesen. In der Darstellung der Krimi-

nalität von Migrantinnen und Migranten und deren Ursachen 

unterschied Dr. Walburg zwischen Personen mit eigener Mig-

rationserfahrung (1. Generation), deren Nachkommen (2. 

Generation) sowie nachfolgenden Generationen. Ein 

Schwerpunkt wurde auf das Phänomen Flucht und dessen 

Auswirkungen auf Kriminalität gelegt. Hier wurden, neben 

Bedingungsfaktoren wie dem Alter und Geschlecht von Zu-

gewanderten, situative kriminogene Faktoren wie die Le-

bensbedingungen im Aufnahmeland (z. B. Unterbringung in 

Sammelunterkünften) sowie traumatische (Gewalt-) Erfah-

rungen im Herkunftsland und auf der Flucht beschrieben. 

In der folgenden Diskussion wurde die Frage gestellt, ob die 

wissenschaftliche Beschäftigung mit Migration im Zusam-

menhang mit Kriminalität nicht selbst zu einer Zuschreibung 

von „Migration als Kriminalitätsschwerpunkt“ führt und geeig-

net sei, Stereotype zu reproduzieren. In einer Gegenposition 

wurde darauf aufmerksam gemacht, dass die Wissenschaft 

in der Gesellschaft stattfindende Diskurse nicht ignorieren 

könne und die Möglichkeit hat, vorurteilsgeleiteten Fehlan-

nahmen eine wissenschaftliche und differenzierte Perspek-

tive gegenüberzustellen. Eine Abwendung von der Kategorie 

„Nichtdeutsch“ in der statistischen Kriminalitätserfassung 

wurde in der Diskussion nicht als zielführend bewertet. Viel-

mehr müsse immer eine Reflexion der eigenen Perspektive 

bei einer wissenschaftlichen Beschäftigung im Bereich „Mig-

ration und Kriminalität“ erfolgen – aus diesem Grund wurde 

dieser Diskussion im Workshop ein breiter Raum eingeräumt. 

Mit Blick auf die wissenschaftliche Beschäftigung mit Migra-

tion und Kriminalität wurden in der Diskussion zwei Bereiche 

identifiziert, in denen die Forschungslage als unzureichend 

beschrieben wurde: Zum einen seien mit Blick auf die statis-

tische Erfassung der Kriminalität Nichtdeutscher Verzer-

rungsfaktoren und der tatsächliche Umfang ihrer Auswirkun-
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gen auf das Hellfeld nicht ausreichend untersucht. Zum an-

deren wurde auf unzureichende Erkenntnisse der Wissen-

schaft aufmerksam gemacht, die den durch Flucht verursach-

ten Anteil devianter Erscheinungsformen Nichtdeutscher an 

der Gesamtkriminalität betreffen. Durch quantitative Untersu-

chungen sei hier nur eine Annäherung möglich. Infolge der 

Komplexität der Auswirkungen traumatischer Erfahrungen 

wurde festgestellt, dass es in diesem Bereich mehr qualitati-

ver Forschung bedarf. Dennoch könnten auch aus vorhande-

nen Datensätzen wichtige Rückschlüsse gewonnen werden: 

So kann untersucht werden, wie sich behördliche Entschei-

dungen im Aufnahmeprozess – z. B. die Ablehnung eines 

Asylantrags – auf die Kriminalität von Zuwanderern auswir-

ken. 

Die Frage, wie der Kriminalität von Menschen mit Migrations-

geschichte präventiv begegnet werden kann, wurde in der 

Diskussion nicht als rein polizeiliche, sondern als gesamtge-

sellschaftliche Aufgabe beschrieben, die mit einem Multiebe-

nen sowie einem Multi-Agency Ansatz bewältigt werden 

müsse. In diesem Zusammenhang wurden Benachteiligun-

gen von Kindern mit Migrationsgeschichte im Bildungssystem 

und damit verknüpfte sozioökonomische Benachteiligungen 

genannt. Da sozioökonomische Benachteiligungen Kriminali-

tät begünstigen können, sei eine Stärkung von Teilhabe im 

Bildungssektor ein zentrales Element zur Prävention von Kri-

minalität durch Menschen mit Migrationsgeschichte. Darüber 

hinaus wurde darauf hingewiesen, dass Zielgruppen von Prä-

ventionsprogrammen teilweise aufgrund bestehender 

Sprachbarrieren nicht erreicht werden könnten. Daher sei 

eine Stärkung von Sprachkursen nicht nur für eine bessere 

gesellschaftliche Teilhabe sondern auch für eine wirksamere 

Prävention notwendig. Zur Prävention der Rekrutierung von 

Zugewanderten durch Gruppen aus den Bereichen Extremis-

mus und organisierter Kriminalität wurde neben einer ver-

stärkten Integration auch die Bedeutung des Schutzes von 

Zugewanderten vor Rekrutierungsversuchen durch Sicher-

heitsbehörden hervorgehoben. Mit Blick auf die Aufgaben der 

Polizei wurde darüber hinaus argumentiert, dass es zur Ge-

währleistung einer gleichen und unvoreingenommenen 

Rechtsanwendung einer stetigen Reflexion des eigenen Um-

gangs mit dem Thema Migration bedürfe und dieser beson-

ders gut im Austausch mit Expertinnen und Experten der Zi-

vilgesellschaft gelingen würde.  

Der zweite Teil des Workshops wurde durch einen Vortrag 

von Prof. Dr. Ulrich Wagner eingeleitet. Sein Fokus lag auf 

Ursachen der Fremdgruppenabwertung, die als zentrales 

Element des Rechtsextremismus beschrieben wurde. Dem-

nach sind Kategorien oder Gruppenzugehörigkeiten identi-

tätsrelevant: Menschen streben nach positiver Identität – wer 

wir sind, definiert sich auch danach, welchen Gruppen wir 

uns selber zuteilen. Der Rechtsextremismus findet in diesen 

Zuschreibungsprozessen einen Anknüpfungspunkt. Prof. Dr. 

Wagner sieht hier gleich mehrere Dilemmas: Das Streben 

nach einem Gefühl von Zugehörigkeit sei zu stark im Men-

schen verankert, als dass eine Ablösung von Zuschreibungs-

prozessen möglich sei. Gleichzeit müssen Menschen be-

stimmter gesellschaftlicher Gruppen häufig für die Anerken-

nung ihrer Identität kämpfen. Wissenschaft und Polizei müss-

ten hier zu einer Position finden und laufen dabei stets Ge-

fahr, Stereotype zu reproduzieren. Infolge der beschriebenen 

Fremdgruppenabwertungen ergebe sich ein erhöhter Schutz-

bedarf für Personen mit Migrationsgeschichte. 

In der anschließenden Diskussion wurde festgestellt, dass 

Desintegration schwere gesellschaftliche Folgen mit sich 

bringen kann. Es müsse verhindert werden, dass Menschen 

sozialstrukturell, institutionell und personell nicht teilhaben 

können. Sonst entstehe die Gefahr, dass die Personen zur 

Kompensation verstärkt auf Gruppenzugehörigkeiten zurück-

greifen und radikale Karrieren im Rechtsextremismus be-

günstigt werden. Auch in diesem Kontext wurde für eine ste-

tige Selbstreflexion der Polizei mit Blick auf die eigene Per-

spektive auf gesellschaftliche Gruppen und damit verknüpfte 

Zuschreibungsprozesse argumentiert. Als besonders wirk-

sam wurden in diesem Zusammenhang bereits bestehende 

Projekte in Kreispolizeibehörden der Polizei NRW bewertet, 

in denen Polizeibeamtinnen und -beamte mit Personen un-

terschiedlicher Kultur- oder Religionsgemeinschaften in Kon-

texten außerhalb des Einsatzgeschehens in den Austausch 

kommen. Formate wie „Tea with a Cop“ im Polizeipräsidium 

Hagen, in dem sich Polizistinnen und Polizisten zum anlass-

unabhängigen Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern tref-

fen, seien geeignet, um Vorurteile auf beiden Seiten abzu-

bauen. Die Argumentation wurde anhand der sogenannten 

„Kontakthypothese“ begründet. Demnach werden durch den 

Kontakt zu Gruppen, die als „anders“ wahrgenommen wer-

den, wie etwa ethnischen Minderheiten, Vorurteile über das 

Gegenüber abgebaut. 

Abschließend erfolgte ein Vortrag von Maximilian Querbach 

zu Rechtsextremismus im Kontext von Migration und Flucht. 

Zunächst erfolgte eine Darstellung rechtsextremer Gewalt-

straftaten und die dadurch verursachte Opferwerdung von 

Menschen mit Migrationsgeschichte seit den 1980er Jahren 

in Deutschland unter besonderer Betrachtung des NSU. Ge-

nauer betrachtet wurden darüber hinaus die jüngsten Ent-

wicklungen seit 2010 mit besonderer Betrachtung der Rolle 
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der Partei Alternative für Deutschland, der Neubildung 

rechtsextremer Protestbewegungen sowie rechtsterroristi-

scher Anschläge der vergangenen Jahre. 

In der abschließenden Diskussion wurde die Rolle der Polizei 

bei der Bekämpfung rechtsextremistischer Straftaten näher 

betrachtet. Dabei wurde an die vorangegangenen Inhalte des 

Workshops angeknüpft und der Selbstreflexion der Institution 

Polizei ein hoher Stellenwert beigemessen. Im Sinne einer 

positiven Fehlerkultur müsse die Polizei als Institution die 

Chance bekommen, aus Prozessen zu lernen. Dafür müsse 

das Dilemma, in der sich die Polizei im Kontext von Zuschrei-

bungsprozessen befindet, anerkannt werden, um vor diesem 

Hintergrund das eigene Handeln zu reflektieren. Dies dürfe 

sich jedoch nicht auf die Reflexion der einzelnen Beamtinnen 

und Beamten beschränken: Während Polizistinnen und Poli-

zisten vielerorts bereits im Rahmen von Fortbildungsveran-

staltungen ihr eigenes Handeln reflektierten, müssten auf in-

stitutioneller Ebene die strukturellen Rahmenbedingungen 

von Einsätzen – z. B. die Festlegung von örtlichen Einsatz-

schwerpunkten – stärker betrachtet und unter wissenschaftli-

cher Beteiligung reflektiert werden. 

5 Personen mit Risikopotenzial  

Zusammenarbeit von Polizei und Wissenschaft im Kon-

text der Gewaltprävention  

Moderation:  Lena Greve (LKA NRW) 

Expertin:  Dr. Jutta Muysers, LVR-Klinik Langenfeld 

Experte:  Martin Frielingsdorf, KPB Kleve 

Anders als die übrigen Workshops des Symposiums wurde 

der Workshop 5 vorrangig nicht durch Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der KKF betreut. Die Moderation und Planung des 

Workshops erfolgte in Zusammenarbeit mit Teilnehmenden 

des Projektes PeRiskoP (Personen mit Risikopotenzial – Lei-

tung Boris Vieten, Dezernat 31, LKA NRW). Die Moderatorin 

des Workshops ist Angehörige der Geschäftsführung von Pe-

RiskoP. 

Workshop 5 forcierte eine 360-Grad Betrachtung der Leit-

frage: „Müssen neue Wege in der Gewaltprävention beschrit-

ten werden?“. Im Wege einer interdisziplinären Auseinander-

setzung sollten neue Frage- und Problemstellungen zum 

Thema Personen mit Risikopotenzial zur Begehung schwerer 

Gewalttaten aufgeworfen sowie die bisherigen behördlichen 

Bestrebungen kritisch hinterfragt werden. Außerdem wurde, 

durch das Bilden von Netzwerken zwischen Polizei und Wis-

senschaft mehr „Weitblick“ angestrebt. 

Die 360 Grad-Betrachtung konnte durch eine interdisziplinäre 

Gruppendiskussion erreicht werden. Hierzu wurden Expertin-

nen und Experten aus unterschiedlichsten Bereichen einge-

laden. Neben Frau Dr. Muysers und Herrn Frielingsdorf, die 

zu Beginn des Workshops mit ihren Vorträgen Impulse setz-

ten, nahmen u. a. Frau Prof. Dr. Euphrosyne Gouzoulis-Ma-

yfrank (LVR Klinik Köln), Herr Marcus Stewen (LKA NRW), 

Herr Thomas Cordes (LWL Klinik Münster), Herr Martin Ved-

der (Leiter des Vereins für Rehabilitation Psychisch Kranker 

in Köln) und Herr Nils Kramer (ZEBUS, LAFP NRW) teil. Zu-

dem brachten sich weitere Projektteilnehmende von PeRi-

skoP und Workshop-Teilnehmende mit in die Diskussion ein. 

Beiträge aus der therapeutischen sowie polizeilichen Praxis 

stellten heraus, dass es bei Schnittstellen verschiedener Ak-

teure beispielsweise vor und nach der Einweisung einer psy-

chisch kranken Person enger Absprachen bedarf. Denn nur 

unter Mitwirkung der betroffenen Person wird eine langfristige 

Stabilisierung erwirkt. Dabei muss berücksichtigt werden, 

dass psychische Erkrankungen niemals der alleinige Faktor 

für gewalttätiges Verhalten sind und niemals alleiniger Anlass 

für eine polizeiliche Befassung sein können. Der Abbau von 

Spannungsfeldern bezüglich des Datenschutzes und das ge-

meinsame Durchführen von Fallkonferenzen verschiedener 

Netzwerkpartner, um zu einer abgestimmten Bewertung des 

Sachverhalts und Maßnahmenplanung zu kommen, schaffe 

zudem Handlungssicherheit. Um diese Ziele erreichen zu 

können, betonten die Expertinnen und Experten insbeson-

dere die Zusammenarbeit von Polizei und Wissenschaft so-

wie das Zusammenführen von Erfahrungswerten und Quali-

fizierung. 

Auch die Diskussionsrunde brachte eine Vielzahl von neuen 

Ansatzpunkten hervor und aktuelle Bestrebungen (z. B. Pe-

RiskoP) wurden kontrovers diskutiert. Dabei wurde gesondert 

berücksichtigt, dass zwischen der/dem Einzelnen und ge-

samtgesellschaftlichen Einflüssen eine Wechselbeziehung 

besteht. Unter anderem führten pandemische Einschränkun-

gen zu einem Anstieg der häuslichen Gewalt. Auch das Si-

cherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger wurde beleuch-

tet. So beeinflussen schwere Gewalttaten dieses stark nega-

tiv und können zur Stigmatisierung und Generalverdacht füh-

ren. Dabei entwickelte sich in der Diskussion die offene 

Frage: Behandelt die Polizei „gesunde“ und kranke Men-

schen gleich? Obschon kein Fokus auf dem möglichen Risi-

kofaktor psychischer Erkrankungen liegt, scheint dieser den 

größten Diskussionsbedarf auszulösen. 

Ein weiterer Standpunkt war, dass die Würde des Menschen 

der letzte personelle Schutzfaktor ist, der eine Gewaltanwen-
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dung verhindern kann. Beeinträchtigen beispielsweise Poli-

zeibeamtinnen und -beamte bei der Ansprache von Personen 

mit Risikopotenzial durch eine missbilligende Kommunikation 

deren Würde, kann dies das Risiko für eine Gewaltanwen-

dung erhöhen. Hierauf aufbauend wurde die Forderung for-

muliert, dass die Polizei weiter im sensiblen Umgang mit psy-

chisch kranken Personen aus- und fortgebildet werden muss 

sowie eine bewusst nicht stigmatisierende Öffentlichkeitsar-

beit betrieben werden sollte. 

Resümierend wurde in der Diskussionsrunde übereinstim-

mend festgehalten, dass die Früherkennung von Warnverhal-

ten und potenziellen Risikofaktoren ein wichtiger Bestandteil 

präventiver Polizeiarbeit ist und auch durch das Projekt Pe-

RiskoP fortgeführt werden sollte. Rechtliche Bedenken soll-

ten weiter offen diskutiert und wiederkehrend bewertet wer-

den. Dennoch bleibt polizeiliches Handeln bezüglich der Ge-

waltprävention rechtlich eingeschränkt (z. B. durch Strafver-

folgungszwang und Datenschutzbestimmungen). Daher 

muss der Fokus auf der Netzwerkarbeit und dem Austausch 

von Akteuren aus Polizei und Wissenschaft liegen. Gerade 

die fortgeführte Vernetzung von Polizei, Justiz, Forensik usw. 

stand im Fokus des Workshops 5. Dies sollte auch anhand 

der Beteiligung von Expertinnen und Experten aus unter-

schiedlichsten Bereichen betont werden. Denn zwischen den 

Teilnehmenden bestand Einigkeit: Die neuen Wege der Ge-

waltprävention können nur gemeinsam beschritten werden. 

6 Kriminalitätsbekämpfung in Krisenzeiten 

Erkenntnisse aus der COVID-19-Pandemie für den Um-

gang mit zukünftigen Krisen 

Moderation:  Isabel Krause, LKA NRW 

  Lara Schwarz, LKA NRW 

Experte:  Prof. Dr. Jakob Rhyner, Universität Bonn  

Im Workshop 6 wurden Herausforderungen, Probleme aber 

auch Lösungsansätze im Zuge der Krisenbewältigung der 

COVID-19-Pandemie mit den Teilnehmenden identifiziert 

und auf das Szenario eines langanhaltenden und großflächi-

gen Stromausfalls übertragen. Die zentrale Frage war, wie es 

möglich ist, die polizeiliche Funktionsfähigkeit und Hand-

lungssicherheit in zukünftigen Krisen zu bewahren. Der 

Workshop gliederte sich in zwei thematische Teile. Im ersten 

Teil ging es um die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 

auf das Kriminalitätsaufkommen und den (polizeilichen) Um-

gang mit den entstandenen Problemen und Herausforderun-

gen. Im zweiten Teil wurden die generierten Erkenntnisse auf 

die Szenarien Strommangellage bzw. Stromausfall übertra-

gen. 

Der erste Teil startete mit einem Impulsvortrag durch Frau 

Krause, der die Schwierigkeit der Lagebeurteilung in der CO-

VID-19-Pandemie behandelte. Es wurde auf die dynamische 

Entwicklung der Pandemie und Veränderungen der Lebens-

situationen sowie der Tatgelegenheitsstrukturen eingegan-

gen. Exemplarisch sind die Kriminalitätsphänomene Woh-

nungseinbruchsdiebstahl, Straßenkriminalität, Cyberkrimina-

lität, häusliche Gewalt und politisch motivierte Kriminalität de-

tailliert betrachtet worden. Zudem wurde auf die Entstehung 

neuer Phänomene (z. B. Verstöße gegen die Coronaschutz-

verordnung) eingegangen. In der anschließenden Plenums-

diskussion bezüglich der o .g. Fragestellung berichteten die 

Teilnehmenden, dass bereits behördliche Handlungskon-

zepte für besondere Lagen vorlagen, aus denen Leitlinien 

übernommen werden konnten. Probleme aus arbeitsorgani-

satorischer Sicht haben sich aufgrund von Personalausfällen 

sowie der Umstellung von Präsenzdienst auf Homeoffice er-

geben. Ein weiteres Problem bestand in der dynamischen La-

geentwicklung, welche die transparente Informationssteue-

rung erschwert hat. Dieser Herausforderung ist in einigen 

Kreispolizeibehörden mit der frühzeitigen Einrichtung von Ko-

ordinierungsgruppen und Ansprechpersonen begegnet wor-

den. Schlussendlich zeigen sich die Teilnehmenden zufrie-

den mit dem polizeilichen Umgang der Pandemie und heben 

positiv hervor, dass sich der polizeiliche Werkzeugkoffer an 

Methoden und Maßnahmen bewährt hat.  

Der zweite Teil des Workshops startete mit einem Impulsvor-

trag von Herrn Prof. Dr. Jakob Rhyner, welcher inhaltlich in 

die Krisenszenarien eines Stromausfalls und einer Strom-

mangellage einführte. Es wurden die technischen Ausgangs-

situationen, historische Beispiele, verschiedene Gefähr-

dungsaspekte der Szenarien thematisiert und der Pandemie-

situation gegenübergestellt. Im Anschluss sind mögliche Her-

ausforderungen für die Polizei erarbeitet und diskutiert wor-

den. Die Relevanz der Funktionsfähigkeit und Handlungssi-

cherheit der Polizei wurde dabei hervorgehoben. Hierbei 

komme der Sicherung der Kommunikationsinfrastruktur eine 

herausragende Bedeutung zu. Dies umfasse einerseits die 

interne Kommunikation zwecks Personal- und Einsatzkoordi-

nierung, anderseits auch die Kommunikation mit der Bevöl-

kerung. Des Weiteren waren die Teilnehmenden sich einig, 

dass es innerhalb der Polizeibehörden eine Personal- und 

Aufgabenverschiebung zu einer stärkeren Fokussierung auf 

die Gefahrenabwehr geben würde. Neben einem erhöhten 

Aufkommen an Verkehrseinsätzen, wäre im Zuge eines 

Stromausfalls auch mit weiteren aufkommenden Kriminali-

tätsphänomenen zu rechnen. Darüber hinaus würden weitere 
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Einsatzanlässe hinzukommen, die zwar in die subsidiäre Zu-

ständigkeit der Polizei fallen, aber dennoch unverzügliches 

Handeln erfordern. 

Während der Diskussion wurde deutlich, dass die Erstellung 

eines polizeilichen Handlungsrahmens zur Aufrechterhaltung 

der Funktionsfähigkeit und Handlungssicherheit der Polizei 

dringend geboten ist. Dieser sollte einen roten Faden für die 

Kreispolizeibehörden darstellen, um ihn an die lokalen Gege-

benheiten anzupassen. Während der COVID-19-Pandemie 

hat sich der polizeiliche Werkzeugkoffer als nützlich erwie-

sen. Die vorbereiteten Planentscheidungen haben effektiv 

zur Lageantizipation beigetragen und können auch perspek-

tivisch auf andere Szenarien übertragen werden. Ein zentra-

les Ergebnis des Workshops ist, dass eine intensivere Zu-

sammenarbeit polizeilicher Praxis mit unterschiedlichen öf-

fentlichen und privaten Akteuren sowie der wissenschaftli-

chen Expertise notwendig ist. Hierdurch kann eine stärkere 

Betrachtung der gesellschaftlichen Situation auf der Me-

taebene erzielt werden und Erkenntnisse zum Umgang mit 

der Bevölkerung einbezogen werden. Mögliche Krisenszena-

rien müssen ganzheitlich betrachtet und analysiert werden: 

Auf individueller, infrastruktureller und institutioneller Ebene. 

3.4 Vorträge Klimawandel und Kriminalität 

Im Rahmen der Veranstaltung wurden zwei Vorträge gehal-

ten, die das Verhältnis von Klimawandel und Kriminalität aus 

unterschiedlichen Perspektiven betrachteten: der polizeili-

chen und der wissenschaftlichen Perspektive. Wesentliche 

Aussagen der Vorträge werden nachfolgend dargestellt. 

Carsten Meister, LKA NRW 

Foto: LKA NRW 

Herr Meister behandelte in seinem Vortrag die beiden Kern-

fragen, (1) Inwiefern beeinflusst Kriminalität den Klimawandel 

und (2) besteht eine Wechselbeziehung dahingehend, dass 

auch der Klimawandel Kriminalität beeinflusst? Zum Einstieg 

stellte er die Frage, ob so etwas wie Klimakriminalität oder 

ein Klimastrafrecht existieren. Der Begriff Klimakriminalität 

sei nicht eindeutig definiert und werde zudem kontrovers ver-

standen. Einerseits werden darunter klimaschädliche Strafta-

ten, z. B. durch die Ölindustrie, andererseits auch Straftaten 

von Klimaaktivistinnen und -aktivisten, wie denen im Zuge 

der Initiativen Hambacher Forst, verstanden. Eine eigene 

Strafrechtsnorm zum Schutz des Klimas gebe es in Deutsch-

land nicht. Im Kernumweltstrafrecht im 29. Abschnitt des 

StGB ist der Begriff Klima nicht enthalten. Zudem sei nicht 

jedes Umweltschädliche Tun oder Unterlassen eine Straftat. 

In Deutschland legt das Umweltverwaltungsrecht fest, wel-

ches die Umwelt belastende Verhalten strafbar ist und was 

nicht (sogenannte Verwaltungsakzessorietät).  

Die Europäische Union (EU) beabsichtige derzeit, einen ei-

genen strafrechtlichen Schutz des Klimas zu verabschieden, 

um die Mitgliedsstaaten dazu zu bewegen, ihre Anstrengun-

gen zum Klimaschutz zu erhöhen. Es fehle europaweit an Er-

mittlungsverfahren wegen Umweltkriminalität und deren 

Sanktionierungen fielen zu niedrig aus. Eine Ursache be-

stehe der EU zufolge darin, dass in allen Mitgliedsstaaten auf 

allen Ebenen der Durchsetzungskette (v. a. Polizei, Staats-

anwaltschaften, Gerichte) Defizite hinsichtlich Priorisierung, 

Ressourcen, Fachwissen sowie behördenübergreifender Zu-

sammenarbeit und Informationsaustausch bestünden. Herr 

Meister fügte hinzu, dass er dem nicht wiedersprechen 

könne. 

Ein weiteres Problem bestehe darin, dass es keine Erhebun-

gen zu den Auswirkungen von Kriminalität auf den Klimawan-

del und keine geeignete Lageübersicht gebe. Es fehle an La-

gebildern, die das amtlich registrierte Hellfeld der Umweltkri-

minalität und Umweltordnungswidrigkeiten abbilden. Klima-

relevante Straftaten würden zudem nicht als Umweltdelikte 

wahrgenommen werden. Als ein Beispiel führte Herr Meister 

den sogenannten Abgasskandal der Automobilindustrie an, 

der von Politik, Gesellschaft und Strafverfolgung lediglich als 

Betrugsverfahren wahrgenommen wurde.  
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Ein weiterer Bedarf bestehe hinsichtlich der Anerkennung 

von Umweltverstößen als Straftaten. So seien die illegale Ab-

holzung und der illegale Holzhandel in Deutschland lediglich 

Ordnungswidrigkeiten, obwohl es sich dabei um eines der kli-

maschädlichsten Kriminalitätsphänomene handele. Schät-

zungen zufolge werden etwa fünf bis 15 Prozent des in der 

EU gehandelten Holzes illegal geschlagen. Deutschland sei 

zudem der größte Holzabnehmer in der EU.  

Zur Frage nach den Auswirkungen des Klimawandels auf das 

Kriminalitätsgeschehen, führte Herr Meister das Beispiel der 

Flutkatastrophe im Ahrtal an, in deren Verlauf große Mengen 

schwierig zu entsorgender, inhomogener Abfallstoffe ange-

fallen sind, deren legale und zeitgerechte Entsorgung, auf-

grund eingeschränkter Kapazitäten in Sondermülldeponien 

und -verbrennungsanlagen, nahezu unmöglich ist. Bei der 

Abfallentsorgungskriminalität handele es sich um einen der 

lukrativsten Zweige der organisierten Kriminalität. Es sei 

höchst unwahrscheinlich, dass diese im Ahrtal nicht began-

gen werde. Denn fehlende Kontrollkapazitäten, ein hohes Ab-

fallaufkommen und Engpässe bei Entsorgungsbetrieben 

seien hohe Anreize für illegale Abfallentsorgungen. Etwa 15 

bis 20 Prozent des deutschen Elektroschotts werde durch or-

ganisierte Banden illegal entsorgt. So wurde bereits festge-

stellt, dass in dem Hochwassergebiet angefallene Elektroge-

räte illegal nach Westafrika exportiert wurden. Dort werden 

sie von Kindern und Jugendlichen demontiert, die infolge der 

damit verbundenen gesundheitlichen Schäden oftmals nicht 

das Erwachsenenalter erreichen. 

Zum Schluss machte Herr Meister deutlich, dass das 

menschliche Verhalten in Bezug auf den Klimaschutz para-

dox sei. Trotz umfassenden Wissens darüber, was zum 

Schutz des Klimas notwendigerweise unternommen werden 

müsste, sehe sich der Mensch nicht in der Lage, die damit 

untrennbar verbundenen, erforderlichen Einschränkungen in 

Kauf zu nehmen.  

Prof. Dr. Harald Welzer FUTURZWEI 

Foto: LKA NRW 

Herr Prof. Dr. Welzer betonte bereits zu Beginn, dass Gewalt 

eine Folge von Klimawandel sein könne und erläuterte dies 

folgend. Veränderte Lebens- oder Umweltbedingungen erfor-

derten Reaktionen der Menschen. Dies geschehe weniger 

anhand sich geordnet verändernder Normen oder Werten 

sondern eher intuitiv-affektiv und mithin potenziell gewaltför-

dernd. 

Ein Problem der Thematik des Klimawandels sei, dass es 

nicht integral betrachtet, d. h. nicht in Zusammenhang mit an-

deren gesellschaftlichen Themen gebracht, werde. Es gebe 

beispielsweise keine Debatten darüber, welche Umweltfol-

gen aus Kriegen resultieren. Klima(-wandel) sollte konzeptu-

ell in Zusammenhang mit Gewalt und anderen gesellschaftli-

chen Themen gebracht werden. Erkenntnisse aus verschie-

denen Studien zeigen, dass gewaltsame Konflikte (z. B. Res-

sourcenkonflikte) auch genutzt werden, um eigene politische 

Interessen durchzusetzen. Somit können klimatische Verän-

derungen andere Konflikturaschen potenziell verstärken. Der 

Verlust von Boden (ob klimabedingt oder nicht) kann eine Ge-

waltquelle sein und in Krieg oder Bürgerkrieg münden. Flucht 

und Migration in Gebiete mit besseren Bedingungen können 

demnach eine direkte oder indirekte Klimafolge sein, die ih-

rerseits mittelbare Ursachen von Kriminalität sein können 

(vgl. Kapitel 3.3, Workshop 4).  

Herr Prof. Dr. Welzer betonte, dass der Klimawandel, entge-

gen seiner häufigen Bezeichnung, per Definition keine Krise 

sei. Denn bei Krisen handle es sich um Unterbrechungen ei-

nes gesunden Zustandes. Der Klimawandel sei jedoch ein 

fundamentaler Gestaltwandlungsprozess, eine Steigerungs-

bewegung, die nicht unterbrochen sondern fortgesetzt 

werde. Das bedeutet, die Folgen dieses Wandels werden 

nicht abreißen sondern zunehmen. 

Aus diesen Feststellungen folgen unterschiedliche Bedingun-

gen für Kriminalität. Ein zu berücksichtigender Kernpunkt 

menschlichen Verhaltens sei, dass Gewalt immer, insbeson-

dere in Lagen, die Stress und Perspektivlosigkeit oder Le-

bensunsicherheit hervorrufen, eine aktivierbare Hand-

lungsoption sei. Gewalt auf Mikro- oder Makroebene kann mit 

dem Klimawandel in Zusammenhang gebracht werden, wenn 

dieser oder seine Folgen (z. B. zunehmende Konkurrenz um 

Ressourcen wie Land, Wasser oder Nahrung, erschwerte An-

baubedingungen in der Landwirtschaft, Preissteigerungen 

von z. B. Lebensmitteln) als Ursachen für derartige Lagen er-

kannt werden. 
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Schließlich wirke das Fehlen eines internationalen Umwelt- 

oder Klimagerichtshofes, der das Themenfeld in eine juristi-

sche Handhabe überführen könnte, problemverstärkend. 

Hierfür, wie auch für eine Reihe anderer nötiger Maßnahmen, 

wie sie auch vom Herrn Meister beschrieben wurden, fehle 

es jedoch an dem für die Problematik und die o. g. Zusam-

menhänge erforderlichen Bewusstsein. 

Diskussion mit Teilnehmenden 

Im Anschluss an beide Vorträge erhielten die Teilnehmenden 

die Gelegenheit, Fragen an die beiden Referenten zu richten. 

Insgesamt wurden drei Fragen gestellt: 

1. Wie wird die Gefahr von Gewalteskalation eingeschätzt, 

wenn vonseiten der Politik härtere, die Bevölkerung stärker 

einschränkende Klimaschutzmaßnahmen ergriffen würden? 

Herr Welzer antwortete, dass dadurch Verunsicherung und 

Unmut in Bevölkerung zunehmen könnten, was wiederum 

eine Quelle für gewaltsamer Handlungen sein kann. Weiter-

hin könnte dies als Nährboden extremer Bewegungen die-

nen, die sich neue Anlässe für Proteste suchen könnten. Ein 

Rückgang an Systemvertrauen begünstige zukünftige Ge-

walttaten. 

Herr Meister fügte hinzu, dass Umwandlungsprozesse in Ge-

sellschaften stets Ausgangspunkte für Gewalttaten waren. 

Da Gewalt eine immer gegebene Option sei, gebe es immer 

Menschen, die zu Gewalt neigen. Einschränkende Maßnah-

men könnten als verstärkender Faktor wirken. 

2. Wie sind die Bevölkerungsgruppen der gesellschaftlichen 

Mitte einzuschätzen, die eigentlich ursprünglich keine Ge-

walttendenz aufweisen? 

Herr Welzer konstatierte, dass ein Problem darin bestehe, 

dass randständigen Gruppen in den etablierten Massen- und 

sozialen Medien Überrepräsentanz zukomme und deren Ein-

stellungen vorrangig verbreitet würden. Die gesellschaftliche 

Mitte habe ein erhöhtes Orientierungsbedürfnis, wobei Mas-

senmedien und soziale Medien und als Resonanzverstärker 

wirken, die die gesellschaftliche Mitte erreichen. Problema-

tisch werde es, wenn sich die gesellschaftliche Mitte an den 

überrepräsentativ verbreiteten Einstellungen extremistischer 

bzw. gewaltbereiter Gruppen orientiere. 

3. Welchen Einfluss hat der aktuell erhöhte Rüstungsetat auf 

das Klima? 

Herr Welzer erklärte, dass Nachhaltigkeit beim Thema Ver-

teidigung aktuell keine Rolle zukomme, da ein Zusammen-

hang zwischen Klima und Krieg nicht hergestellt werde. Es 

fehle an einer Kriegsökologie.

 

3.5 Resümee der Beobachter 

Um das Resümee des Symposiums zu professionalisieren 

und möglichst zu objektivieren, wurde es von zwei sogenann-

ten Beobachtern durchgehend begleitet, die an der gesamten 

Veranstaltung teilnahmen, d. h. der Diskussion, den Vorträ-

gen und den Workshops sowie deren Ergebnispräsentatio-

nen beiwohnten, diese beobachteten und am Ende resümier-

ten, was aus ihrer Perspektive aus der Veranstaltung für die 

gesamtgesellschaftliche Bewältigung kommender Herausfor-

derungen und die zukünftige Kriminalitätsbekämpfung mitge-

nommen werden kann. Dabei setzten die beiden Beobachter, 

in enger gegenseitiger Abstimmung, jeweils eigene Schwer-

punkte aus ihrer Expertise bzw. Profession. Auch hier wurden 

zwei verschiedene Perspektiven einbezogen: die polizeiliche 

und die der Zukunftsforschung.

Prof. Dr. Reinhold Popp, Zukunftswissenschaftler 

Foto: LKA NRW 
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Herr Prof. Dr. Popp nutzte zu Beginn seines Vortrags die Ge-

legenheit, den besonderen Mehrwert der Verzahnung von 

Wissenschaft und Praxis herauszustellen. Er sei ihm ein An-

liegen die erfolgreiche Umsetzung dieser Verknüpfung bei 

der Aufstellung des interdisziplinären Teams der KKF und der 

Organisation des Symposiums „Weitblick“ zu loben. Er 

schlug an dieser Stelle vor, bei der Polizei, wie auch in ande-

ren Institutionen, sogenannte Foresight- oder Technikfolgen-

abschätzungsstellen einzurichten. Anschließend schilderte 

er seine Eindrücke von den Workshops und ergriff die Gele-

genheit, Ergänzungen vorzunehmen und Anregungen zu ge-

ben. 

In Bezug auf Workshop 1 (Internetkriminalität) merkte er an, 

dass der Mensch auf mindestens drei verschiedene Arten mit 

der fortschreitenden Digitalisierung umgehen könne und sich 

jede Gesellschaft in den nächsten Jahren für eine Umgangs-

form zu entscheiden habe, in der die Polizei jeweils eine Zent-

rale aber unterschiedliche Rolle spiele. (1) In einem digitalen 

Totalitarismus nutzen Staaten, wie derzeit China, neue Tech-

niken, um zusätzliche Kontrolle und Überwachung über ihre 

Bürgerinnen und Bürger auszuüben. (2) Der digitale Transhu-

manismus ziele mithilfe neuer Technologien zur Optimierung 

der physischen und geistigen menschlichen Fähigkeiten auf 

die Entwicklung eines sogenannten Hightech-Übermenschen 

ab. Im wünschenswerten Fall reagiere der Mensch mit einem 

(3) digitalen Humanismus liberaler Demokratien, in dem der 

Mensch im Mittelpunkt stehe und danach strebe, Ziele zu er-

reichen, die zuvor unerreichbar schienen. 

Dem Workshop 2 (Fake News) fügte Herr Popp hinzu, dass 

Misstrauen, auch dem Staat gegenüber, ein erlaubter Be-

standteil freier Demokratien und nicht jede Staatskritik als 

Verschwörung zu verstehen sei. Die Zuspitzung von Miss-

trauen in Form von Verschwörungserzählungen sei allerdings 

potenziell hochgefährlich. Diesbezüglich erfordere es staatli-

che Kontrolle, die jedoch ebenfalls nicht übertrieben werden 

und daher auch Kritik zulassen sollte, um nicht im Totalitaris-

mus zu enden.  

Zum Workshop 3 (Trendanalysen) merkte Herr Popp an, 

dass der Trendbegriff erstmals vor einhundert Jahren mit so-

zialem Wandel in Zusammenhang gebracht worden sei. 

Trends seien somit keine statischen Konstrukte, sondern im 

Kontext eines dynamischen Gesellschaftsbildes zu verste-

hen. So existieren meistens zeitgleich mehrere Trends ne-

beneinander, zu denen mitunter Gegentrends hinzukommen, 

die bei Trendanalysen nicht übersehen werden sollten.  

Die in Workshop 4 (Migration) diskutierte Migration sei ein 

menschheitsgeschichtliches Kontinuum. Menschliche Ge-

sellschaften seien schon immer, auch über die Bildung sess-

hafter Gesellschaften hinaus, von einem Ort zum anderen 

gewandert. Migration werde vor allem von denjenigen als Be-

drohung empfunden, die in einem Gebiet leben, in das mig-

riert wird und die Vielfalt fürchten. Vielfalt und Migration an 

sich sei weder per se gut noch schlecht, sondern bringe mal 

Chancen, mal Risiken.  

In Bezug auf Workshop 5 (Personen mit Risikopotenzial) 

merkte Herr Popp an, dass personenbezogene Risikobewer-

tungen Chancen und Gefahren bieten. Der Diskurs um das 

Phänomen erinnere an die biokriminologische und neurokri-

minologische Diskussion, in der es um die Frage eines „ge-

borenen Verbrechers“ geht. Statistische Daten sollten beim 

polizeilichen oder gerichtlichen Tätigwerden nicht umstands-

los analog auf das einzelne Individuum angewendet werden. 

Fehlschlüsse, die das Individuum nicht berücksichtigen, 

könnten Vorurteile bis hin zu falschen Vorverurteilungen zur 

Folge haben. 

Die in Workshop 6 (Krisen) behandelten Krisen seien auch 

von Nutzen. Denn sie können einer Gesellschaft demonstrie-

ren, dass sie über kein perfektes Resilienzsystem verfügen 

kann. Dabei ist zu beachten das Resilienz drei Dimensionen 

hat. Neben (1) der individuellen existieren (2) die institutio-

nelle und (3) die infrastrukturelle Resilienz. Krisen schärfen 

die Resilienzen einer Gesellschaft und helfen lernfähigen, mit 

einer gesunden Fehlerkultur ausgestatteten, Gesellschafta-

ten, zukünftige besser zu bewältigen. Nachhaltige Krisenbe-

wältigung gelinge dann, wenn Ökologie, Ökonomie und sozi-

aler Zusammenhalt zusammengedacht werden.  

Dr. Carsten Dübbers, LKA NRW 

Foto: LKA NRW 
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Herr Dr. Dübbers zeigte sich von der Vielfalt der Themen und 

Inputs in den Workshops beeindruckt und formulierte seine 

Zuversicht, dass das Symposium die beiden Welten Polizei 

und Wissenschaft einander näher gebracht habe. Die Veran-

staltung zeige, dass in einer dynamischen VUCA1-Welt we-

der eine rein erfahrungsbasierte „One-Fits-All-Professions-

kultur“ noch eine „wissenschaftliche Vogelperspektive“ al-

leine bestehen können. So könne der Transfer wissenschaft-

licher Befunde auch in den Bereich polizeilicher Alltagsprak-

tiken gewinnbringend sein. Herr Dr. Dübbers verdeutlichte 

dies am Beispiel des im Workshop 4 (Migration) behandelten 

Themas Racial Profiling. Kriminologische Studien zeigen, 

dass erkennbares, kriminogenes Verhalten ein weitaus er-

folgreicheres Auswahlkriterium für Personenkontrollen ist als 

z. B. ethnische äußere Merkmale. 

Zudem habe er gute Erfahrungen mit der beratenden Beglei-

tung von polizeilichen Großeinsätzen durch Wissenschaftle-

rinnen und Wissenschaftler aus dem Bereich der Gewalt- und 

Konfliktforschung gemacht. Grundsätzlich wünsche er sich 

hinsichtlich der Einbindung von Sozialwissenschaftlerinnen 

und -wissenschaftlern polizeilicherseits dieselbe Offenheit 

wie gegenüber Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 

aus dem Bereich der IT.  

Mit Wachsamkeit sei die Ausbreitung von Verschwörungs-

glauben und antiliberalen Kräfte zu beobachten. Dabei sei zu 

beachten, dass auch Polizistinnen und Polizisten ein Teil un-

serer Gesellschaft sind, vor denen solche Ideologien, insbe-

sondere bei krisenbedingten Gefühlen von Verunsicherung, 

nicht notwendigerweise halt machen. Dieser Aspekt sei auch 

bei der Befassung mit Blackout-Szenarien zu berücksichti-

gen. Daher sollte bei der Vorbereitung auf derartige Lagen 

einbezogen werden, dass auch Polizeibedienstete Angehö-

rige haben, deren Versorgung und Wohlergehen subjektiv in 

Konkurrenz mit der Ausübung ihres Dienstes treten könnte. 

Polizei habe sich als gut organisierte, leistungsfähige und fle-

xible Organisation in Krisenzeiten bewährt. Dennoch sei ein 

zukunftsgerichtetes Weiterdenken noch nicht ausreichend 

verbreitet. In den Workshops sei einige Male die hohe Ar-

beitsbelastung in der polizeilichen Praxis angesprochen wor-

den, die auch als Argument gegen eine Auseinandersetzung 

mit möglichen Zukünften diente, da hierfür keine Zeit zur Ver-

fügung stehe. Sein abschließendes Diktum sei daher, analog 

zum technischen Innovation Lab, Think Tanks mit zusätzli-

chem Personal in der Polizei aufzubauen und zu etablieren, 

um die großen Herausforderungen für Polizei und Gesell-

schaft antizipieren und angehen zu können. 

 

3.6 Landingpage

                                                           
1 Volatility, Uncertainty, Complexit, Ambiguity (Volatilität, Unsicherheit, Kom-

plexität und Mehrdeutigkeit)(Barber 1992) 

Das Symposium konnte sowohl über das Videokonferenzsys-

tem der Polizei NRW als auch über einen externen Internet-

link erreicht werden. Begleitend dazu wurde eine Online-

Landingpage eingerichtet, die den Teilnehmenden als Platt-

form zur Einsicht des Veranstaltungsprogramms sowie zum 

Erreichen des Plenums und der einzelnen Workshops diente.  

Darüber hinaus konnten sich die Teilnehmenden hier über 

aktuelle Projekte der KKF informieren. Die Poster zu diesen 

Projekten, die auf der Landingpage präsentiert wurden, sind 

nachfolgend abgebildet. 
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4 Fazit und Ausblick 

Während der Veranstaltung und im Nachgang hierzu erhielt 

die KKF zahlreiche sehr positive Resonanzen. Diese betrafen 

unter anderem die Einbindung der Zukunftsforscherinnen 

und -forscher, das abwechslungsreiche Veranstaltungsfor-

mat und die Wahl der als besonders relevant erachteten The-

men. Das Thema der Veranstaltung in 2024 wird zu einem 

späteren Zeitpunkt und in Abhängigkeit von aktuellen krimi-

nalpolitischen und gesellschaftlichen Entwicklungen festge-

legt. 
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